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Manipulierte Fakten zum Nachweis einer Konversionsfl�che
nach dem Erneuerbaren Energie Gesetz (EEG)

Dipl.-Ing. Delf Schnappauf

Abbildung 1: Fl�che, die das Planungsb�ros als „schwerwiegend beintr�chtigt“ sieht und sie deswegen als 
eine Konversionsfl�che nach dem EEG bezeichnet.

„Die Fl�chen sind daher als Konversionsfl�chen im Sinne der Energieeinspeisegeset-
zes (EEG) anzusehen.“ [Unterstreichung im Original]
Ein Satz, der �ber Millionen Euro entscheiden kann.

Abbildung 2: Auszug aus dem Bebauungsplan f�r die Ausweisung eines Sonderbaugebietes Solar in Hom-
berg (Efze). Schlussfolgerung:

Diesen Satz haben die Planverfasser in den Bebauungsplan Nr. 61. von Homberg (Efze) ge-
schrieben. Der Satz ist viel Geld wert. Er garantiert dem Solarparkerbauer 20 Jahre lang si-
chere und garantierte Millionengewinne.

F�r die Schaffung des Baurechts hat dieser Satz keine Bedeutung.
Die Sachbearbeiterin in der Aufsichtsbeh�rde beim Regierungspr�sidenten, die den Bebau-
ungsplan pr�ft, wei� nicht, welche Anforderungen nach dem Erneuerbaren Energie Gesetz 
(EEG) f�r die Fl�che eines Solarparks erf�llt sein m�ssen. Sie muss es auch nicht wissen, das 
hat sie im Genehmigungsverfahren nicht zu pr�fen.

Ob der in einem Solarpark erzeugte Strom vorrangig ins Netz eingespeist und mit erh�hter 
Einspeiseverg�tung bezahlt werden muss, entscheidet f�r den Netzbetreiber ein externer Wirt-
schaftspr�fer. Worauf wird er sich bei seiner Pr�fung st�tzen? Genau auf einen solchen Satz, 
der ihm signalisiert, dass es sich um eine Konversionsfl�che im Sinne des EEG handelt. 
Deshalb ist der Satz im Text auch unterstrichen, der Satz soll einfach zu finden sein.

Wenn diese Feststellung noch plausibel hergeleitet worden ist, wird der Pr�fer keinen Zweifel 
an der Richtigkeit haben und bescheinigen, dass die Voraussetzungen nach dem EEG gegeben 
sind. Damit ist f�r 20 Jahre ein Gewinn von mehreren Millionen Euro gesichert.
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Die Definition des Planungsgebietes als Konversionsfl�che im Sinne des EEG ist falsch. 
Es ist das Ergebnis einer Manipulation der Berechnungsmethode und die �kologischen Belas-
tungsfaktoren sind erfunden und stimmen nicht mit den �rtlichen Gegebenheiten �berein, wie 
im Folgenden gezeigt wird.

Konversionsfl�chen nach dem EEG

Wird Solarstrom auf ehemalig milit�risch genutzten Fl�chen erzeugt, hat der Netzbetreiber 
nur dann die Pflicht den Strom vorrangig einzuspeisen und entsprechen zu verg�ten, wenn die 
Voraussetzungen nach dem Erneuerbaren Energie Gesetz gegeben sind.

Wurde Konversionsfl�che noch 2009 durch ein Gerichtsurteil1 sehr weit gefasst, so sind die 
Kriterien durch die Clearingstelle EEG 2010 sehr pr�zise und eng festgelegt worden. 
In der Empfehlung 2010/22 ist definiert:

"Voraussetzung f�r die Qualifizierung einer Fl�che als Konversionsfl�che ist, dass der 
�kologische Wert der Fl�che infolge der urspr�nglichen wirtschaftlichen oder milit�ri-
schen Nutzung schwerwiegend beeintr�chtigt ist. Die genehmigungsrechtliche Zul�s-
sigkeit des Vorhabens ist dabei f�r die Qualifizierung der Fl�che als Konversionsfl�-
che nicht vorgreiflich. Vielmehr gilt ein EEG-spezifisches Anforderungsprofil."

Das Planungsb�ro behauptet mit seinem Satz, „dass der �kologische Wert der Fl�che infolge 
der urspr�nglichen wirtschaftlichen oder milit�rischen Nutzung schwerwiegend beeintr�chtigt 
ist“.

Truppen�bungsplatz oder Standort�bungsplatz?

Abbildung 3: Auszug aus dem Bebauungsplan 61

Die Planer sprechen in der �berschrift von einem Truppen�bungsplatz und in den Zeilen dar-
unter von einem Standort�bungsplatz. Offensichtlich sind sich die Planer �ber die Unter-
schiede zwischen beiden Platzarten nicht bewusst, denn in ihrer weiteren Argumentation wer-
den immer wieder Merkmale eines Truppen�bungsplatzes unzul�ssigerweise f�r den Stand-
ort�bungsplatz herangezogen.

1

http://www.wirtschaft.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMWVL_15/HMWVL_Internet/
med/92c/92c14f0c-f2b8-031f-012f-31e2389e4818,22222222-2222-2222-2222-222222222222.pdf
2 http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2010/2

http://www.wirtschaft.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMWVL_15/HMWVL_Internet/
http://www.clearingstelle
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Kennzeichen eines Standort�bungsplatzes

Auf einem Standort�bungsplatz wird mit den Soldaten des Standortes milit�risches Verhalten 
ge�bt: Marschieren, Bewegung im Gel�nde, auch bei Nacht, Tarnung, Selbstsicherung im 
Gel�nde. Mit scharfer Munition darf nach den Vorschriften nur auf einer Schie�anlage ge-
schossen werden. Im Gel�nde wird nur Man�vermunition eingesetzt, sie enth�lt keinen 
Sprengstoff, besteht aus Plastik und soll die scharfe Munition nur simulieren. 
Bundeswehr-Standort mit allen Fl�chen hat nach den Angaben des Planungsb�ros eine Gr��e 
von 104 Hektar = 1,04 km�. 
Schie��bungen durften au�erhalb der Standortschie�anlage nicht durchgef�hrt werden. Mit 
Panzern wurde deshalb auch nicht geschossen, sondern nur der Ablauf des in Stellunggehens 
und des Richtens. F�r Schie��bungen ist das Gel�nde viel zu klein.
Ein Blick in Wikipedia h�tte den Planern schon weiter geholfen, dort hei�t es:

Der Standort�bungsplatz wird zu verschiedenen grundlegenden Ausbildungen genutzt, 
bei denen nicht scharf geschossen wird. Jedoch k�nnen auch auf Standort�bungspl�t-
zen Standortschie�anlagen eingerichtet sein.

Kennzeichen eines Truppen�bungsplatzes

Auf Truppen�bungspl�tzen kommen Soldaten verschiedener Truppenteilen zusammen und 
�ben das Vorgehen in gemeinsamen Verb�nden. In Schwarzenborn liegt der hessische Trup-
pen�bungsplatz mit einer Gr��e von 18 km�, der damit noch zu den kleineren Pl�tzen z�hlt. 
Auf Truppen�bungspl�tzen k�nnen auch Zielgebiete f�r Schie��bungen eingerichtet sein, die 
dann abgesperrt sind.

Wenn die Planer schreiben, "Bei allen Fl�chen ist aufgrund der Nutzung eine verstreute Sch�-
digung durch Kampfmittel nicht auszuschlie�en." belegen sie damit nur ihre Unkenntnis -
oder ihre Manipulationsabsicht.

Nach den Verkaufsunterlagen der Bundesanstalt f�r Immobilienmanagement (BImA) wird 
nur der eingez�unte Kasernenbereich als Konversionsfl�che bezeichnet, der von der BImA
vermarktet werden soll.
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Berechung der �kologischen belasteten Fl�chen

Abbildung 4: Kasernen und Teil des Standort�bungsplatzes. Fl�che III auf der linken Bildh�lfte entlang 
der ehemaligen Bahntrasse ist das Plangebiet f�r den Solarpark, in der Bildmitte, Fl�che IV, ist die 
Standortschie�anlage, Fl�che I, Ostpreu�en-Kaserne,  Fl�che II, D�rnberg-Kaserne, Au�enbereich und 
LOI 2 f�r weitere Solarparks vorgesehen

Uneinheitliche Fl�chenangaben 

Gesamtfl�che des Standortes
Die ehemals milit�risch genutzten Fl�chen werden mit 300 ha angegeben. Dazu geh�ren die 
beiden Kasernenareale, der Standortschie�platz, das Munitionsdepot auf dem Ronneberg und 
der Standort�bungsplatz.

Die Planer beziehen sich auf 104 ha des 300 ha gro�en Gel�ndes, die sie f�r ihre Berechungen 
zugrunde legen. Eine Begr�ndung f�r diese Auswahl fehlt.

Die eingez�unten Kasernenareale und die Standortschie�anlage sind eingez�unt und damit 
eindeutig in der Gr��e definiert.
Die Fl�chen des Standort�bungslatzes werden von Bundesforst, einer Abteilung der Bundes-
anstalt f�r Immobilienaufgaben verwaltet. Gro�e Teile geh�ren zum europ�ischen Schutzge-
biet Natura 2000 und sind als Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Diese Freifl�chen werden von 
einem Sch�fereibetrieb durch Beweidung seit 1974 gepflegt. F�r Teilfl�chen gibt es besonde-
re Landschaftspflegeprogramme.

In verschiedenen Datenquellen (Hessen-Agentur und Bundesanstalt f�r Immobilienaufgaben)
werden unterschiedliche Fl�chengr��en angegeben.
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Schema der Fl�chenklassifizierung nach EEG

Auf dem Kasernengel�nde gibt es sowohl �kologisch gesch�digte als auch ungesch�digte Fl�-
chen. Nach den Vorgaben der Clearingstelle EEG kann die Fl�che in Teilfl�chen zerlegt und 
diese k�nnen unabh�ngig voneinander beurteilt werden. Die einfachste Einteilung ist die in 
Geb�udefl�chen, Verkehrsfl�chen und Gr�nfl�chen.
Eine solche Fl�chenteilung hat das Planungsb�ro f�r die einzelnen Fl�chen der Kasernen und 
den Au�enbereich nicht durchgef�hrt.

Anhand der vorliegenden Daten erg�ben sich f�r die eingez�unte Ostpreu�en-Kaserne folgen-
de Daten: 
Von den 20 ha Kasernenfl�che sind 4,5 ha mit Geb�uden �berbaut, 5,9 ha sind Verkehrsfl�che, 
ergibt zusammen 10,4 ha vorbelastete Fl�che. 52 Prozent der Kasernenfl�che ist somit vorbe-
lastet. Da die vorbelastete Fl�che gr��er als die nicht belastete Fl�che ist, wird die Gesamtfl�-
che als vorbelastet in Sinne des EEG eingestuft.

Ostpreu�en-Kaserne D�rnberg-Kaserne

in mÄ in mÄ m�
Hessen-

Agentur 3
BImA4 Hessen-

Agentur
BImA

Noch 
verfÅgbar

Standort-
�bungsplatz

3.000.000 m�

KasernenflÄche: 200.000 200.000 120.000
GebÄudenutzflÄche: 45.000 35.000 26.000 32.500
VerkehrsflÄche: 59.000 52.000
Technischer Bereich 95.000
Vorbelastete FlÄchen 104.000 78.000 182.000
In Prozent 52 65
Einstufung >50 %

= belastet
>50 %

= belastet
Tabelle 1. Teilfl�chen des ehemaligen Bundeswehrgel�ndes im Kasernenbereich

Von dem Gel�nde der D�rnberg-Kaserne sind in fr�heren Jahren schon Geb�ude und Hallen 
verkauft worden. In den Geb�uden befinden sich jetzt das Beh�rdenzentrum des Kreises und 
das Amt f�r Bodenmanagement. Derzeit steht noch eine Fl�che von ca. 6,5 ha f�r eine Ver-
wertung zur Verf�gung.5

3 http://www.hessen-agentur.de/mm/Konversion_komplett.pdf
4 http://www.bundesimmobilien.de/1574788/konversion_hessen.pdf
5 Konversion und mehr; http://www.bundesimmobilien.de/1574788/konversion_hessen.pdf

http://www.hessen
http://www.bundesimmobilien.de/1574788/konversion_hessen.pdf
http://www.bundesimmobilien.de/1574788/konversion_hessen.pdf
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Schema der Fl�chenklassifizierung des Planungsb�ros

Abbildung 5: Tabelle des Planungsb�ros, Berechnung der belasteten Fl�chen

Obwohl sich die Bauleitplanung nur auf die Fl�che zwischen Bahnlinie und dem FFH-Gebiet 
bezieht, legen die Planer auch entfernter liegenden Teilfl�chen, die einmal milit�risch genutzt 
waren, f�r ihre Beweisf�hrung zugrunde, um eine Belastung zu konstruieren.
Die Auswahl ist willk�rlich , es ist kein sachlicher Zusammenhang zu erkennen.
Neben den eindeutig definierten Kasernenarealen der beiden Kasernen und des Schie�standes
werden auch weitere Au�enbereiche einbezogen.
Fl�che 5 „Fl�che ober- und unterhalb der ehemaligen Standortschie�anlage
Fl�che 6: Fl�chen zwischen der D�rnberg Kaserne und dem Stadtwald Lichte
Fl�che 7: Ehemalige Standort Munitionsniederlassung.

Die Fl�chen 5 und 6 sind Naturfl�chen, die seit vielen Jahren beweidet werden und f�r die 
Landschaftspflegeprogramme durchgef�hrt werden. Die Planer behaupten, dass beide Fl�chen 
zu �ber 50 Prozent „schwerwiegend in ihrem �kologischen Wert durch die Vornutzung“ ge-
sch�digt seien und geben daf�r auch Fl�chengr��en von 4,5 und 15 ha an. Weder belegen sie 
die behaupteten Beeintr�chtigungen noch weisen sie nach, wie sie die Fl�chengr��en ermittelt 
haben. 
Die Fl�che 7 grenzt an keine der anderen Fl�chen an und liegt entfernt davon auf dem Ronne-
berg. Andere Freifl�chen wurden nicht in die Berechnung einbezogen.
Durch diese beliebige Auswahl von Fl�chen kann errechnet werden, dass das Gebiet zu �ber 
50% gesch�digt ist.
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Abbildung 6: Fl�che Nr. 6 der Tabelle des Planungsb�ros „Fl�che zwischen D�rnberg Kaserne und dem 
Stadtwald Lichte“, Beeintr�chtigung der Fl�che �ber 50%  (Fl�che 25 ha, davon 15 ha beeintr�chtigt)

Obwohl sich die Bauleitplanung nur auf die Fl�che zwischen Bahnlinie und dem FFH-Gebiet 
bezieht, w�hlen die Planer f�r ihre Beweisf�hrung auch entfernter liegende ehemalig milit�-
risch genutzte Teilfl�chen aus , um eine Belastung zu konstruieren.

Planungsgebiet des Bebauungsplans (Fl�che 4, zwischen Bahnlinie und FFH-Gebiet)

In dem Planungsgebiet ist nach den Angaben der Planverfasser weniger als 50 % der Fl�che 
in ihrem �kologischen Wert beeintr�chtigt. Das Planungsgebiet (Fl�che 4, siehe Abb.)  ist 
nach der Aufstellung des Planungsb�ros die am geringsten belastete Fl�che. Nur durch die 
Einbeziehung der andern Fl�chen, die nicht zum Planungsgebiet geh�ren, wird die Belastung 
auf 60 % hochgerechnet. Dieser Berechnungsmodus ist willk�rlich und h�lt keiner juristi-
schen �berpr�fung stand.

Wie die Planer zu ihrer Belastungsberechnung gekommen sind, wird nicht dargelegt.
So hei�t es zum Beispiel: Von der 7 Hektar gro�en Fl�che sollen 4,5 Hektar schwerwiegend 
im �kologischen Wert beeintr�chtigt sein.
F�r diese Aussage gibt es weder Kriterien noch werden die Kriterien auf Teilfl�chen bezogen.

Belastung im Planungsgebiet der PV-Anlage

Neben den fl�chenbezogenen Angaben, nach denen Fl�chen „schwerwiegende �kologische 
beeintr�chtigt“ seien, werden auch einzelne Belastungen im Text des Bebauungsplan be-
schrieben.
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Abbildung 7: Belastungsfaktoren im Plangebiet, Zitat 1

Abbildung 8: Belastungsfaktoren im Plangebiet , Zitat 2

Im Einzelnen wird der Planungsfl�che als Belastungsfaktoren zugeordnet:
1. Panzerstra�en aus Kalk- und Basaltschotter
2. “als Standortschie�anlage f�r Panzerfaustschie�en“
3. Feuerstellungen der Artillerie
4. Befestigte Feuerstellungen
5. Kampstoffe

Zu 1: Panzerstra�en aus Kalk- und Basaltschotter

Der Fl�chenanteil der Panzerstra�en betr�gt nur ein Prozent der Fl�che, wie von den Planern 
selbst angegeben wird.
Die Stra�e verl�uft am �stlichen Rand des Planungsgebietes und geh�rt auf der �berwiegen-
den L�nge nicht zum Bebauungsplan. Die Stra�e bleibt im Besitz vom Bundesforst, der auf 
die Stra�en f�r die Bewirtschaft der Fl�che angewiesen ist, wie aus den Briefverkehr zum 
Planverfahren hervorgeht.

Zu 2: „als Standortschie�anlage f�r Panzerfaustschie�en“

Wo auf der Planungsfl�che eine "Standortschie�anlage f�r Panzerfaustschie�en" gelegen ha-
ben soll, ist nicht angegeben und konnte auch von befragten Fachleuten nicht beantwortet 
werden.

Au�erhalb der Standortschie�anlage (Fl�che 3) durfte keine scharfe Munition eingesetzt wer-
den, somit ist auf der Fl�che auch nicht mit Panzerf�usten geschossen worden. Zur Simulie-
rung wurden bei �bungen Panzerfausteinschl�ge mit Gipsstaub markiert.
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Zu 3: Feuerstellungen der Artillerie

Bei den "Feuerstellungen der Artillerie" handelte es sich um Stellpl�tze f�r Panzer, die mit 
einem niedrigen Erdwall umgeben waren und die mit Schotter befestigt waren. Geschossen 
wurde von diesen Stellungen aus nicht.

Die eine Feuerstellung ist auf dem Foto zu sehen, die andere Feuerstellung liegt im FFH-
Gebiet.

Abbildung 9: Feuerstellungen der Panzer. �ber den Ziffern 1 bis 6 sind die leichten Ansch�ttungen vor 
den Feuerstellungen zu erkennen.

Abbildung 10: Lage der Feuerstellungen in der na-
turschutzrechtlichem Ausgleichsfl�che des Gewerbe-
gebietes auf der anderen Seite der Bahntrasse.

Beide Feuerstellungen liegen au�erhalb des 
Plangebietes.
Eine liegt im FFH-Gebiet, Natura 2000 
Schutzgebiet. Die andere in der naturschutz-
rechtlichen Ausgleichsfl�che f�r das Gewerbe-
gebiet zwischen den geplanten Solarfl�chen.
Die Feuerstellungen, die als Begr�ndung f�r 
die �kologische Belastungen herhalten sollen, 
liegen jeweils in naturschutzrechtlichen Gebie-
ten. Sie liegen nicht im Planungsgebiet.

Zu 4: Befestigte Feuerstellungen

Die sechs Feuerstellungen umfassen 300 m�. Von dieser kleinen Fl�che im Verh�ltnis zur 
Gesamtfl�che von 160.000 m�wir eine schwerwiegende �kologische Sch�digung abgeleitet. 
Dabei bleibt offen, ob diese Schotterfl�chen �berhaupt als Sch�digung angesehen werden 
k�nnen.
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Abbildung 11: Ehemalige Feuerstellungen der Panzer, die Erdaufsch�ttungen und die Standfl�chen sind 
�berwachsen.

Abbildung 12: Ehemalige Feuerstellungen der Panzer mit  Erdaufsch�ttungen und den zum Teil noch 
sichtbaren Schotterfl�chen.

Zu 5: Kampfstoffe
Kampfstoffe werden von den Planverfassern nicht nachgewiesen, jedoch unterstellt. Nach den 
Vorschriften der Bundeswehr durften Kampfmittel auf einem Standort�bungsplatz nicht ein-
gesetzt werden.

Wenn es auf der Fl�che Kampfmittel gegeben h�tte, h�tte die Bundeswehrverwaltung diese 
Fl�che nach den Vorschriften nicht beweiden lassen d�rfen. Die Sch�fer sind aber seit 1974 
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auf diesen Fl�chen mit ihren Herden, sogar in der aktiven Zeit der milit�rischen �bungsbe-
triebes. Schon dies belegt, dass zu keinem Zeitpunkt eine Belastung durch Kampfmittel gege-
ben war.

Die Bundesanstalt f�r Immobilienaufgaben best�tigte, dass das Gel�nde altlastenfrei sei.

Fazit

Um einem Investor die M�glichkeit zu verschaffen, auf dem Gel�nde einen Solarpark errich-
ten zu lassen, mit dem erh�hte Einspeiseverg�tung f�r den erzeugten Strom zu erzielen sind, 
werden die Voraussetzung entsprechend der Zielvorgabe manipuliert. 
Obwohl kein Argument stichhaltig ist kommen die Planer zu dem Schluss:

Abbildung 13: Auszug aus dem Bebauungsplan. Schlussfolgerung:

Was die Planer als Konversionsfl�che ansehen, stimmt nicht mit den Kriterien des EEG �ber-
ein und auch nicht mit den differenzierten Hinweisen der Clearingstelle EEG.

Homberg, 1. August 2012



Solarpark Homberg (Efze), Hessen, Bebauungsplan Nr. 61 Stand 8.8.2012

Dipl.-Ing. Delf Schnappauf, 8.8.2012

Klassifizierung durch das Planungsb�ro
Plangebiet f�r Solarpark = Fl�che 4

Lage der Fl�chen aus der unteren Tabelle zum Nachweis der schwerwiegenden 
Beeintr�chtigungen.. F�r Fl�che 5 und 6 gibt es keinen Nachweis der Belastung.

Quelle: Bebauungsplan Nr. 61 Homberg, Verfasser: BIL, Witzenhausen


